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Sachstand

197/2023-7 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes; Er-
gebnis der Offenlage; Be-
schluss

Rat
11.05.2023

Der Rat beschließt
1. zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit

gemäß § 3 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB zum
Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ort-
schaft Merten die vorliegenden Stellungnahmen inklusive der Be-
schlussentwürfe der Stadt Bornheim,

2. die vorliegende 10. Änderung des Flächennutzungsplanes in der
Ortschaft Merten mit der vorliegenden Begründung.

-Einstimmig-

x

Unterlagen für die
Genehmigung durch
die Bezirksregierung
Köln sind in Vorberei-
tung.

659/2022-7 Bebauungsplan Ro 07 "An
der Wolfsburg" in der Ort-
schaft Roisdorf; Aufstel-
lungsbeschluss; Offenla-
gebeschluss

Rat
30.03.2023

Der Rat beschließt:
1. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB die

Aufstellung des Bebauungsplanes Ro 07 „An der Wolfsburg“
in der Ortschaft Roisdorf. Das Plangebiet umfasst einen Teil-
abschnitt der RadPendlerRoute im Bereich zwischen Heil-
gersstraße und Adenauerallee/ Freiherr-vom-Stein-Straße.
Ziel ist die Realisierung eines Teilabschnittes der RadPend-
lerRoute. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB im
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt,

2. gemäß § 13a (3) BauGB bei der Bekanntmachung der Aufstel-
lung darauf hinzuweisen, dass sich die Öffentlichkeit innerhalb
einer Frist von vier Wochen im Rathaus, Abteilung 7.1 Stadt-
planung, über die Allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und da-
zu äußern kann,

3. den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Ro 07 „An
der Wolfsburg“ einschließlich des vorliegenden Textteils sowie
der vorliegenden Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

- Einstimmig -

x

Die Unterrichtung
entsprechend § 13 a
BauGB ist erfolgt. Die
Offenlage nach § 3
(2) BauGB steht noch
aus.

140/2023-6 Neubau Hallenfreizeitbad Rat
30.03.2023

Der Rat beschließt
1. den Neubau des Hallenfreizeitbades weiter zu verfolgen und
2. die Entscheidung über die zu planende Variante in einer der

x
Die Planungen zum
Neubau des Hallen-
freizeitbades werden
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nächsten Sitzungen zu treffen.

- Einstimmig -
in den Sitzungen des
HFA und des Rates
nach den Sommerfe-
rien fortgeführt.

643/2022-5 Errichtung einer neuen
städtischen Sammelunter-
kunft

Rat
15.12.2022

Der Rat beauftragt die Stadtverwaltung,
1. eine Sammelunterkunft für Schutzsuchende zu planen, die erfor-

derlichen Haushaltsmittel über den Veränderungsnachweis zum
Haushaltsplan 2023/2024 in Höhe von ca. 5,5 Mio. aufzunehmen
und die erforderlichen Ausschreibungen vorzunehmen,

2. die Sammelunterkunft am Standort „Königstraße/Hexenweg“ her-
zurichten,

3. die Unterkunft unter Ausschöpfung von möglichen vergaberechtli-
chen Erleichterungen aus dem Ministerialerlass vom 17.10.2022
zeitnah zu errichten,

4. für eventuelle zukünftige Maßnahmen zur Unterbringung jetzt
schon Vorbereitungen zu treffen in Form von Suche von Grund-
stücken etc.,

5. frühzeitig in die Kommunikation mit der umliegenden Bevölkerung
zu gehen (Bürgerin-formationen),

6. bestehende Fördermöglichkeiten auf ihre Realisierung fortlaufend
zu prüfen, weitere Fördermöglichkeiten zu eruieren und dem Rat
darüber zu berichten,

7. eine Wiederverwendbarkeit des Objektes bei Wegfall des jetzigen
Nutzungszwecks, z.B. als (bezahlbaren) Wohnraum sicher zu
stellen.

-mehrheitlich-

x

Die bauliche Umset-
zung der Sammelun-
terkunft befindet sich
in der Vorbereitung.

303/2022-7 Bebauungsplan Ro 23 in
der Ortschaft Roisdorf;
Beschluss über einen An-
trag auf Durchführung
eines Zielabweichungsver-
fahrens

Rat
23.06.2022

Der Rat beschließt den Antrag auf Durchführung eines Zielabwei-
chungsverfahrens gemäß § 16 LPlG NRW i.V.m. § 6 Abs. 2 ROG für
den Bebauungsplan Ro 23 in der Ortschaft Roisdorf zur Vorlage bei
der Bezirksregierung Köln.
-mehrheitlich-

x

Antrag auf Durchfüh-
rung eines Zielabwei-
chungsverfahrens
wurde gestellt, Ver-
fahren noch nicht
begonnen.

262/2022-7 Gemeinsamer Antrag der
Fraktionen CDU, Bündnis
90/ Die Grünen, SPD und
UWG vom 12.04.2022
betr. Grundsatzbeschluss
zur Stadtentwicklungsge-
sellschaft mit erweitertem
Baulandmanagement

Rat
23.06.2022

Zur optimierten Steuerung der Baulandentwicklung in der Stadt Born-
heim wird der Bürgermeister wie folgt beauftragt:
1. Die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) als Kapi-

talgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) vorzubereiten.   Zweck der Stadtent-
wicklungsgesellschaft sind der Erwerb, die Entwicklung, die be-
darfsorientierte Bereitstellung sowie die Veräußerung von geeig-
neten Flächen für relevante (projektbezogene) Vorhaben der

x

Zurzeit stellt die Ver-
waltung ein Grund-
stücksportfolio zu-
sammen, das an die
zu gründende Stadt-
entwicklungsgesell-
schaft aus dem Ver-
mögen der Stadt
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Stadtentwicklung, einschließlich Flächen   mit   Bestandsimmobi-
lien. Darüber hinaus ist die treuhänderische Unterstützung der
Stadt bei liegenschaftlichen Aufgaben vorzusehen.
Die Stadtentwicklungsgesellschaft begleitet die jeweiligen Bau-
leitplanverfahren der Gebiete mit dem Ziel, insbesondere Grund-
stücke für gemeinnützige Vorhaben sowie für privatwirtschaftliche
Bauvorhaben bereitzustellen.
Die zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft gemäß die-
sem Beschluss not-wendigen fachlichen und juristischen Fragen
sind zu klären, gegebenenfalls mit externer Unterstützung.
Die Aufgaben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden
durch die Stadtentwicklungsgesellschaft nicht berührt.
Zur Gründung ist ein Geschäftsszenario für die ersten 5 Jahre
nach Gründung zu erarbeiten.
Die notwendigen finanziellen Mittel zur Vorbereitung der Gesell-
schaft sind mit dem nächsten Haushalt bereitzustellen. Mindes-
tens in der Gründungsphase soll die Stadt die Gesellschaft per-
sonell unterstützen.

2. Zugleich wird ein erweitertes Baulandmanagement eingeführt.
Grundsätzlich gilt ab dem Datum der Beschlussfassung im Rat,
spätestens nach dessen Veröffentlichung, dass neue Planungs-
recht für Wohnbau sowie gemischte Bauflächen bevorzugt ge-
schaffen wird, wenn die Bereitschaft der Eigentümer besteht, ei-
nen Anteil von 20/25/30 Prozent (noch festzulegen) der Brutto-
baulandfläche an die Stadt beziehungsweise – nach Gründung –
an die Stadtentwicklungsgesellschaft zu veräußern.
Von dieser Regelung sind Flächen ausgenommen, auf die min-
destens eine der folgenden Bedingungen zutreffen:
a. Soweit sich in bereits laufenden Verfahren die Planungen

schon so konkretisiert haben, dass Vorentwürfe für Bebau-
ungspläne beschlossen wurden (Bürgerbeteiligung).

b. Bebauungsplangebiete mit einer Nettobaulandfläche von bis
zu 2.000 qm.

c. Flächen für die Stadt, den Landkreis, das Land und den Bund
sowie für andere öffentliche Bedarfsträger, die notwendigen
Gebäuden des Gemeinwohls dienen (z.B. Rettungswesen,
Frauenhäuser, Katstrophenschutz, Verwaltungsgebäude).

3. In den neu zu planenden Wohnbauflächen sind grundsätzlich
20/25/30 Prozent (noch festzulegen) der geplanten Wohneinhei-
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zu realisieren. Die Be-

übertragen werden
kann. Auf Grundlage
dieses Grund-
stücksportfolios wird
anschließend ein
Geschäftsplan er-
stellt.
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legungsrechte sollen in der Regel bei der Stadt liegen. Auch die
Belegung durch Eigentümer soll möglich sein.
Die Absicherung dieser Ziele ist im Bebauungsplanverfahren vor
dem Satzungsbeschluss sicherzustellen und im städtebaulichen
Vertrag zu dokumentieren.
Die nach Punkt 2 von den Eigentümern bzw. Investoren abzutre-
tenden Flächen verringern sich um die Flächen, auf denen öffent-
lich geförderter Wohnungsbau im Sinne des Nr. 3 Satz 1 eigen-
ständig errichtet bzw. veranlasst wird. Die Verhandlung mit den
Eigentümern bzw. Investoren obliegt der Stadtentwicklungsge-
sellschaft.

4. Alle notwendigen Quoten und Grenzwerte werden zum gegebe-
nen Zeitpunkt, spätestens bei Gründung der Stadtgesellschaft,
entsprechend des Geschäftszwecks und des Geschäftsmodells
festgelegt.

065/2022-7 Bebauungsplan He 09
(Bahnhof Hersel) in der
Ortschaft Hersel; Aufhe-
bung des Aufstellungsbe-
schlusses; Aufstellungs-
beschluss des erweiterten
Bebauungsplans He 09
und Beschluss zur frühzei-
tigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung

Rat
12.05.2022

Der Rat beschließt
1. den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes He 09 vom

29.05.1996 aufzuheben,
2. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes

He 09 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet befindet sich im
Bereich zwischen der Stadtbahnlinie 16, der L 300 und dem Kno-
tenpunkt L 300 / L 118. Ziel ist es, ein Mischgebiet auszuweisen.

3. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB mit dem vorliegenden Planvorentwurf und der vorliegen-
den Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,

4. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen
und eine Einwohnerversammlung durchzuführen.

5. im Rahmen der Entwicklung des Bahnhofsbereiches einen
Schwerpunkt auf die Installation von Bike & Ride zu setzen und
die Anzahl der Park & Ride Plätze zu begrenzen

6. durch die Verwaltung zu prüfen, inwieweit bei Einführung einer
Stadtentwicklungsgesellschaft das Bodenmanagement für die
Entwicklung und Vermarktung der Flächen durch Gesellschaft er-
folgen kann.

- Einstimmig -

x

Frühzeitige Beteili-
gung hat stattgefun-
den.

868/2020-7 Bebauungsplan Bo 27
"Hellenkreuz"; Beschluss

Rat
11.05.2021

Der Rat beschließt
1. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 x Punkte 1 und 2 wur-

den erfüllt, Punkte 3
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zur frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit

BauGB mit den vorliegenden zwei Gestaltungsvarianten des Be-
bauungsplanentwurfs Bo 27 „Hellenkreuz“ in der Ortschaft Born-
heim und der Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung.

2. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen
und eine Einwohnerversammlung vorbehaltlich und unter Beach-
tung der dann aktuellen Coronaschutzverordnung durchzuführen.

3. die Verwaltung zu beauftragen, in diesem Angebotsbebauungs-
plan Flächenfestset-zungen zu prüfen, die den Zielen des öffent-
lich geförderten Wohnungsbaus entsprechen, um ein Ziel von
möglichst 30% für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu er-
reichen.

4. die Verwaltung zu beauftragen, in wie weit und in welchem Um-
fang im Rahmen des Umweltberichtes die Klimaproblematik (Kalt-
luftentstehungsgebiete, Kaltluft-schneisen) geprüft werden sollte.

- Einstimmig -

und 4 befinden sich
derzeit in der Erarbei-
tung.


